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A. Pflegepolitische Kompetenz
1. Selbstverwaltung in der Pflege

Landespflegeräte Berlin-Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern
Die Verbände der beiden Landespflegeräte stimmen sich ab und vertreten 
gemeinsam die Belange des Pflege- und Hebammenwesens nach außen. Die 
aktuelle politische Diskussion, der Austausch und die Positionierung bestimmen ihre 
Arbeit. Dazu gehörte 2008 insbesondere: das Pflegeweiterentwicklungsgesetz, das 
Sachverständigengutachten „Kooperation und Verantwortung. Voraussetzungen 
einer zielorientierten Gesundheitsversorgung“ sowie die Personalsituation in der 
Pflege inklusive Gewinnung von Auszubildenden. Das Ziel der Arbeit liegt in einer 
weiteren Stärkung der Selbstverwaltung auf regionaler Ebene. Die Arbeit wird in den 
Sitzungen der Landespflegeräte und in den Gremien, in denen sie mitwirken, 
geleistet.

Der Landespflegerat Berlin-Brandenburg (LPR)
Der DBfK-Regionalverband hat im Landespflegerat (LPR) Berlin-Brandenburg
zwei Sitze. Gertrud Hergenhahn, 1. Vorsitzende, übergab ihren Sitz nach den 
Vorstandswahlen im Juni, zu denen sie nicht mehr kandidiert hatte, an die neue 
Geschäftsführerin Anja Kistler. Diese trat ihr Amt am 1. September 2008 an. Der 
zweite Vertreter war während des gesamten Berichtszeitraums Nikolai Rosenbusch, 
Vorstandsmitglied. Der Vorsitz des LPR lag 2008 bei Christine Vogler. Sie leitet die
Gesundheits- und Krankenpflegeschule Wannseeschule e.V. und vertritt im LPR die 
LAG e.V. Berlin (Landesarbeitsgemeinschaft für Lehrer/innen in den 
Gesundheitsberufen).

Gewalt in der häuslichen Pflege
Bei einem Treffen des Arbeitskreises Pflege der Ärztekammer Berlin am 28. Januar 
2008 stand das Thema Gewalt in der häuslichen Pflege im Mittelpunkt, insbesondere 
Aggressionen und Gewalttätigkeiten bei der Pflege von Angehörigen. Beratungsan-
gebote wie „Pflege in Not“ müssten ausgebaut und bekannter gemacht werden, war 
das Statement von Gertrud Hergenhahn, Vertreterin des LPR Berlin-Brandenburg.

Berufsordnungen der Länder
Das Land Berlin plante im Frühjahr 2008 keine Berufsordnung. Im Schreiben der 
Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz vom 14. April 
2008 hieß es: 

„Es bestehen erhebliche Zweifel, dass es gelingt, die Qualität der Pflege in 
Krankenhäusern, vollstationären Pflegeeinrichtungen und ambulanten 
Diensten durch eine Berufsordnung spürbar zu verbessern oder zu 
beeinflussen. 
Sollte sich aber durch positive Erfahrungen der beiden Bundesländer, die eine 
Berufsordnung eingeführt haben, in den kommenden Jahren ein neuer 
Informationsstand ergeben, wird diese Einschätzung zu überdenken sein.“ 

Diese Position wurde noch einmal in der Antwort auf die Kleine Anfrage der 
Abgeordneten Monika Thamm (CDU) MdA, unterstrichen. Im Vorfeld der Kleinen 
Anfrage „Verbesserung grundlegender beruflicher Rahmenbedingungen für 
Pflegekräfte“ vom 23. April 2008 an den Senat von Berlin hatte Christine Vogler in 
ihrem LPR-Schreiben die Forderung nach einer Berufsordnung für Berlin begründet. 
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Außerdem brauche die berufliche Pflege ein Selbstverwaltungsorgan, z.B. in der 
Form einer Kammer. 
Die Kleine Anfrage mit diesen und weiteren Fragen wurde am 28. Mai 2008 beant-
wortet (Drucksache 16/12 071). Die Positionen u.a. zu Berufsordnung, Kammer, 
generalistischer Pflegeausbildung und Fachkräftemangel in den Pflegeberufen hat 
die CDU-Fraktion eingestellt unter Parlament => Kleine Anfragen. 

Das Land Brandenburg verhielt sich 2008 zur Berufsordnung weiterhin abwartend.
Gleiches gilt für das Land Mecklenburg-Vorpommern. Dagmar Bulmann, Referats-
leiterin im Ministerium für Gesundheit und Soziales, informierte im Rahmen des 
Gespräches am 26. Mai 2008, dass die Bund-Länder-Konferenz die GMK 
(Gesundheitsministerkonferenz) aufgefordert habe, ein Jahr Pflege-
Weiterentwicklungsgesetz abzuwarten. Dann solle ein neues Gutachten zu den 
Tätigkeiten der Pflege und der möglichen Neuordnung der pflegerischen Aufgaben 
im Gesundheitswesen erarbeitet werden. 

Pflegeinitiative Brandenburg
Die Pflegeinitiative wurde 2006 durch das MASGF (Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Familie) gestartet und lief bis Herbst 2008. Ihr Ziel war die öffentliche 
Aufmerksamkeit für die Pflege als gesellschaftliche Aufgabe. Aus dem LPR enga-
gierten sich Hildegard Schweitzer (Projektgruppe) und Gertrud Hergenhahn 
(Lenkungsgruppe) | www.pflegeinitiative-brandenburg.de

Broschüre „Wegweiser Pflege“
Die Pflegeinitiative Brandenburg veröffentlichte im April 2008 die Broschüre 
„Wegweiser Pflege“. Sie listet 1.134 Kontaktdaten rund um das Thema Pflege in 
Brandenburg auf. Geordnet nach Landkreisen und kreisfreien Städten lassen sich 
fünf Rubriken recherchieren: Beratungsstellen, niedrigschwellige Angebote, 
ambulante- und stationäre Pflegedienste sowie Hospize.
Wegweiser Pflege | www.pflegeinitiative-brandenburg.de

Fachtag zur Weiterbildung Gerontopsychiatrische Betreuung und Pflege
Der Fachtag der Pflegeinitiative Brandenburg am 23. April 2008 in Potsdam diente 
dem Austausch darüber, wie die Weiterbildung „Fachkraft für gerontopsychiatrische 
Betreuung und Pflege“ in der Praxis angenommen wird und wo noch Entwicklungs-
bedarf besteht. Wie Doris Segger im Auftrag des Ministeriums in Erinnerung rief, gab 
es nach der Wende im Land Brandenburg keine Altenpfleger, denn die DDR kannte 
diese Ausbildung nicht. Das Land Brandenburg wurde mit der seit 2004 geregelten 
Weiterbildung (720 Stunden) zum Vorreiter. Unser Landesverband hatte im Vorfeld 
zu der Regelung beigetragen. Dreizehn Weiterbildungsstätten, darunter acht Alten-
pflegeschulen, bieten den Lehrgang an. Bis April 2008 erwarben etwa 250 Teilneh-
mer den Abschluss. 
Das Tätigkeitsfeld der Fachkräfte liegt im ambulanten und vor allem im Heimbereich. 
Sie sollen die Versorgung als Multiplikatoren verbessern, indem sie Angebote planen 
und begleiten, Angehörige anleiten sowie die Qualität sichern. Mehrere Referenten 
unterstrichen beim Fachtag, dass die Fachkräfte für ihre Aufgabe Freiräume 
benötigen.
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Das fundamental Andere des professionellen Handelns
Eine Standortbestimmung fünf Jahre nach In-Kraft-Treten des bundeseinheitlichen 
Altenpflegegesetzes, dieses Ziel verfolgte die Fachtagung im Rahmen der Pflegeini-
tiative „Das fundamental Andere des professionellen Handelns“ am 9. Oktober 2008 
in Potsdam. Altenpflegeschulen, Praxiseinrichtungen und MASGF (Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie) positionierten sich. Prof. Hermann 
Brandenburg, der den namensgebenden Vortrag hielt, referierte über das Berufsbild 
der Altenpflege, entwickelte Visionen und zeigte Ausblicke auf. Er sprach sich für 
eine Akademisierung und Generalisierung aus. Für das Land Brandenburg wurde der 
Rahmenplan für die theoretische und praktische Altenpflegeausbildung vorgestellt. 
Anja Kistler nahm teil.

Bilanz der Pflegeinitiative Brandenburg
Unter dem Titel „Gemeinsam initiativ in Brandenburg“ zogen die Veranstalter mit dem 
Pflegekongress 2008 am 5./ 6. November 2008 in Cottbus die Bilanz der Pflegeinitia-
tive Brandenburg. Das MASGF und die Qualitätsgemeinschaft Pflege Brandenburg 
(QgP) stellten gute Beispiele aus der Pflegelandschaft vor und berieten über das 
weitere Vorgehen. Der Kongress wurde am 6. November mit einer Podiumsdiskus-
sion zum Thema „Herausforderungen und Perspektiven für eine alternde Gesell-
schaft“ abgeschlossen, bei dem Anja Kistler die Positionen des DBfK Nordost e.V. 
vertrat (These: „Professionelle Pflege wird zum knappen Gut“). 
Zur demografischen Entwicklung in Brandenburg gab die Ministerin folgende 
Prognose: Die Zahl der über 80-Jährigen wird sich von rund 99.000 (2006) auf rund 
208.000 Frauen und Männer im Jahre 2030 mehr als verdoppeln. Das Ministerium 
vertrat den Standpunkt, dass noch ausreichend Pflegefachkräfte zur Verfügung 
stehen, was von den anwesenden Pflegedienstleitungen mit Widerspruch quittiert 
wurde.

Länderregelungen in der Nachfolge des bundesweiten Heimgesetzes
Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 
2034) (Föderalismusreform I) wurde die Gesetzgebungskompetenz für die ordnungs-
rechtlichen Vorschriften des Heimrechts auf die Länder verlagert.
Land Berlin: Wohnteilhabegesetz - WtG
In der Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales fand am 29. Juli 
2008 ein Fachgespräch zum Arbeitsentwurf des "Wohnteilhabegesetzes - WtG" statt, 
zu dem der Landespflegerat Berlin-Brandenburg eingeladen war. Ein Referenten-
entwurf lag 2008 noch nicht vor.
Zur Heimrechtsreform im Land Brandenburg wurde 2008 ein sehr transparentes 
Gesetzgebungsverfahren unter Beteiligung der Fachöffentlichkeit geführt. Am 
13. November legte das Ministerium einen Referentenentwurf für ein Branden-
burgisches Pflege- und Betreuungswohngesetz (BbgPBWoG) vor. Am Austausch 
und Diskussionsprozess beteiligte sich für den LPR Berlin-Brandenburg Anja Kistler. 
Die Stellungnahme des Landespflegerat Berlin-Brandenburg zum Referentenentwurf
erfolgte im Januar 2009. 

Über die Diskussion in Mecklenburg-Vorpommern berichten wir weiter unten im 
Zusammenhang mit dem Landespflegeausschuss.
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Entwurf eines brandenburgischen Altenpflegehilfegesetzes
Brandenburg legte den Entwurf für ein Altenpflegehilfegesetz vor. Damit soll laut 
Ministerium dem Bedarf an unterschiedlichsten Qualifikationsstufen Rechnung 
getragen werden. Mit der Zugangsvoraussetzung der einfachen Berufsbildungsreife
ermöglicht des Gesetz eine einjährige Ausbildung zur Altenpflegehelferin/ zum Alten-
pflegehelfer. Bei Bedarf und beim Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen 
könne eine verkürzte Altenpflegeausbildung begonnen werden. Die Ausbildung in der 
Altenpflegehilfe eröffne den Agenturen für Arbeit zudem erstmals die Möglichkeit, 
geeignete Klientinnen und Klienten in eine staatlich geregelte einjährige Ausbildung 
mit anerkanntem Abschluss zu entsenden.
Die Stellungnahme des LPR zum Entwurf erarbeiteten Anja Kistler und Christine 
Vogler, LPR-Vorsitzende. Sie ging dem MASGF (Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Familie) am 25. September 2008 zu. Darin forderte der LPR unter 
anderem, dass eine 2-jährige Ausbildung zu der Bezeichnung Pflegeassistentin/ 
Pflegeassistent führen solle. Dabei solle ein generalistischer Ansatz verfolgt werden. 
Die theoretische und praktische Ausbildung solle 1.200 bzw. 960 Stunden umfassen. 
Die Staatskanzlei machte in ihrer Pressemitteilung vom 6. Januar 2009 bekannt, 
dass das Kabinett den Entwurf eines Brandenburgischen Altenpflegehilfegesetzes 
gebilligt habe. 

Dem LPR Mecklenburg-Vorpommern (LPR M-V) gehören zwei Mitglieder an, 
unser DBfK-Regionalverband und die Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern der 
BALK (Bundesarbeitsgemeinschaft Leitender Pflegepersonen e.V.). 
Das Treffen von Daniela Oertel, Referentin DBfK Nordost e.V., mit Friedrich Eydam 
(BALK M-V) am 8. Januar 2008 in Neubrandenburg diente dem Austausch der 
Positionen und der Absprache über gemeinsame Aktivitäten. Unter anderem wurde 
der Bericht für das Treffen der Landespflegeräte mit dem Deutschen Pflegerat (DPR) 
am 23. Januar vorbereitet.

Weiterbildungen im Land Mecklenburg-Vorpommern
Dagmar Bulmann, Abteilung Gesundheit des Ministeriums für Soziales und Gesund-
heit, Referat 340 – Heilberufsrecht, lud für den 26. Mai 2008 nach Schwerin ein. Am 
Austausch waren beteiligt: Gertrud Hergenhahn, Vorsitzende des DBfK Nordost e.V., 
und Friedrich Eydam, BALK Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern, beide für den 
LPR M-V, sowie ein Vertreter der Landeskrankenhausgesellschaft.
Thema waren die Überlegungen des Ministeriums, die Weiterbildungen (WB) neu zu 
regeln. Das Ministerium erwägt, Mitglied im NDZ (Norddeutsches Zentrum zur 
Weiterentwicklung der Pflege) zu werden und die Regelungen mit denen von 
Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein abzustimmen. 
Frau Bulmann stellte in dem Gespräch dar, dass dann Grundmodule für alle WB 
erforderlich sein sollen. Als die drei Fachmodule sind vorgesehen: Intensiv und 
Anästhesie, Onkologie und Psychiatrie. Das Ministerium prüfe, ob die beiden 
Grundmodule zur Erlangung der Fachhochschulreife geeignet wären. Frau 
Hergenhahn begrüßte die Modularisierung. Sie entspreche der DBfK-Position.
Die Gesprächsteilnehmer gingen das WB-Gesetz Punkt für Punkt durch. Frau 
Bulmann informierte über die Absicht des Ministeriums, die OP-WB nicht mehr zu 
regeln, da die OTA-Ausbildung diese im Prinzip ersetze. Entfallen solle auch die WB 
für Leitungsaufgaben. Hier werde in Zukunft das Studium Pflegemanagement 
erforderlich sein. Allerdings würden Case und Care Management, bisher Teil der 
Leitungs-WB als Module erhalten bleiben. Ein zweiter Vorschlag sieht vor, das 
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Grundmodul II der Leitungs-WB als WB für die Praxisanleitung anzubieten. Es wäre 
vom Stundenumfang her eine Aufstockung des bisher Angebotenen. Aus Sicht des 
DBfK und der BALK ist als Ergänzung die WB-Ordnung zum Thema geriatrische 
Langzeitpflege erforderlich und sinnvoll. Bis zum Jahresende 2008 blieb dies der 
Stand der Dinge. 

Landespflegeausschüsse gemäß § 92 SGB XI in den Bundesländern
Die Landespflegeausschüsse sind bei den Ministerien bzw. der Senatsverwaltung 
angesiedelt und arbeiten entsprechend der jeweiligen Landesverordnung. Der Zweck 
der Arbeit ist die Beratung über Fragen der Finanzierung und des Betriebs sowie der 
Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen. Die Landespflegeräte haben in den 
Landespflegeausschüssen der Länder Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern jeweils einen Sitz mit beratender Stimme. 

Landespflegeausschuss (LPA) Berlin
Der LPA Berlin kam 2008 zu drei Sitzungen zusammen. Für den LPR nahm 
Hildegard Schweitzer teil, vertreten von Andrea Lemke. 
Im März befasste sich der LPA mit dem Thema Anrechnung von Auszubildenden
auf Pflegehelfer. Am 28. Januar hatten wir hierzu die Pressemitteilung des DBfK 
Nordost verbreitet. Darin hieß es: 

„(…)Der DBfK Regionalverband Nordost lehnt die Anrechnung von Auszubil-
denden in der Altenpflege auf den Personalschlüssel ab! Die Ausbildung und 
die Versorgung der Pflegebedürftigen werden darunter leiden. In einer Verein-
barung zwischen den Kostenträgern (Pflegekassen) und den Verbänden der 
Leistungserbringer (Altenheimbetreiber) wurde die Möglichkeit fixiert, dass ab 
1. Januar 2008 die Anrechnung im Verhältnis 3:1 von Auszubildenden auf 
nicht-examinierte Pflegekräfte erfolgen kann. Erklärtes Ziel ist es, die Zahl der 
Ausbildungsplätze zu erhöhen. Hierzu hat die Berliner Senatsverwaltung mit 
der Änderung der Rahmenvereinbarung nach § 75 SGB XI ihre Zustimmung 
gegeben (…).“

Der LPA stimmte der Beschlussvorlage bezüglich der Anrechnung der Auszubil-
denden zu. Die neue Regelung solle ausbildende Einrichtungen unterstützen und 
mithelfen, dass die Zahl der Ausbildungsplätze steigt | 
www.berlin.de/pflege/gremien/lpa.html

Veranstaltung „Wohin mit der Pflege“
Der LPA Berlin lud zusammen mit der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 
Soziales am 8. Oktober 2008 zu einer Veranstaltung über die Situation in der ambu-
lanten und stationären Altenpflege ein. Teilnehmer waren die Mitglieder des LPA, die 
fachpolitischen Sprecher der im Abgeordnetenhaus von Berlin vertretenen Fraktionen 
und die Fachöffentlichkeit. Anja Kistler vertrat den DBfK Nordost e.V. Zu Beginn des 
Programms wurde die Ist-Situation von zwei Vertretern der Praxis dargestellt. Dann 
stellte Gertrud Stöcker, Vorsitzende des Deutschen Pflegerates (DPR), dem Audito-
rium vor, wie Pflege sich hinsichtlich der Ausbildung zukünftig aufstellen muss. Prof. 
Görres zeigte Möglichkeiten zur Aufgabenerweiterung der Pflege. Die Berliner 
Sozialsenatorin Dr. Knake-Werner räumte in ihrem Statement den Bedarf zur Ände-
rung der Rahmenbedingungen ein. Hinsichtlich der Finanzierung konnte sie jedoch 
keine Lösungen anbieten. Insgesamt hat Susanne Kahl-Passoth, Vorsitzende des 
LPA und Direktorin des Diakonischen Werkes eine zukunftsorientierte Veranstaltung 
organisiert.
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Landespflegeausschuss (LPA) Brandenburg
Für den LPA Brandenburg benannte der LPR Daniela Oertel, Referentin des DBfK 
Nordost, und nach ihrem Ausscheiden Anja Kistler als beratendes Mitglied. 
Stellvertreterin war Jeanette Jänchen. Auf der Tagesordnung standen unter 
anderem das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz, die Heimrechtsreform und die 
Zusammenarbeit MDK/ Heimaufsicht. Es wurden keine Beschlüsse veröffentlicht. 

Landespflegeausschuss (LPA) Mecklenburg-Vorpommern 
Bei den Sitzungen des LPA Mecklenburg-Vorpommern beim Schweriner Sozialmi-
nisterium vertrat Daniela Oertel den LPR Mecklenburg-Vorpommern. 2008 fand die 
Arbeit des LPA zusätzlich in mehreren Arbeitsgruppen (AG) statt. Der LPA beschloss 
im Oktober, dass bei den jetzt benannten Personen und beteiligten Verbänden keine 
Veränderung erfolgen soll. 
Arbeitsgruppen des LPA
Der LPA richtete 2008 mehrere Arbeitsgruppen ein, in denen Vertreter des Landes-
pflegerates (LPR) mitarbeiteten. In der „AG Heimgesetz“ des LPA vertrat Mathias 
Fünfstück, Delegierter des DBfK Nordost e.V., den LPR. In den Sitzungen wurden die 
bisherigen AG-Diskussionsstände zu den einzelnen Bereichen der zu entwickelnden 
Heimgesetzgebung dargestellt. Im Juni begann die Arbeit an einem 
Kabinettsentwurf. Zur AG Heimgesetz gab es noch die Unter-AG 
„Personalverordnung“. Hier beteiligten sich Mathias Fünfstück und Susanne Ritter, 
Vorstandsmitglied. In der „AG Hitzewarnsystem“ arbeitet Markus Schaub, 
Delegierter, mit. Der LPA verabschiedete auf der Grundlage der AG-Arbeit 
Empfehlungen für Maßnahmen in Pflege- und Behinderteneinrichtungen, die bei 
Hitzewarnung anzuwenden sind. Die Heimaufsicht überprüft, ob diese Empfehlungen 
vorliegen.
Eine weitere Unter-AG ist der Runde Tisch Palliativmedizin, der insbesondere die 
Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) thematisierte.  Für den LPR 
Mecklenburg-Vorpommern nahm Anja Irmler teil. Ab Mitte Mai wurde eine struktu-
rierte Abfrage der Beteiligten durchgeführt, unter anderem zum derzeitigen Stand der 
Konzepte, dem Unterstützungsbedarf und dem Bedarf an Qualifizierung. Seit dem In-
Kraft-Treten des GKV-WSG am 1. April 2007 besteht ein eigener gesetzlicher 
Anspruch der Versicherten auf spezialisierte ambulante Palliativersorgung. 
Der LPA befasste sich im April mit der ärztlichen Versorgung in Pflegeheimen. 
Eine Studie hatte ergeben, dass 2008 keine grundsätzliche ärztliche Unterversor-
gung vorlag. Allerdings sei die Situation regional sehr unterschiedlich und es bestün-
den Gebiete mit einem Mangel an fachärztlicher Betreuung. Darüber hinaus sei ein 
plötzlicher Abbruch der Behandlung zu befürchten, wo Hausarztpraxen aus Alters-
gründen schließen. 
Im LPA entbrannte eine heftige Diskussion zum Thema Qualität der Inkontinenz-
materialien. Die Einzelverträge der Kassen (§ 127 SGB V) hätten eine Verschlechte-
rung der Qualität zur Folge. Diese ziehe Mehrarbeit des Personals und 
Mehrverbrauch an Material nach sich. 

Externe vergleichende Qualitätssicherung gemäß § 137 SGB V
In den Fachgruppen der Lenkungsausschüsse in den Ländern Berlin, Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern sitzen Fachexperten aus Medizin und Pflege, um die 
Qualitätsentwicklung der medizinischen und pflegerischen Leistungen in Kranken-
häusern zu steuern. Dazu werden sowohl Ursachen von Qualitätsdefiziten identifi-
ziert als auch gute Qualität nachgewiesen. 
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Die Landespflegeräte (LPR) Berlin-Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern 
benannten ihre Vertreter für den Lenkungsausschuss Qualitätssicherung (LQS) 
Berlin, den LQS Brandenburg und den LQS Mecklenburg-Vorpommern. Die 
länderbezogen erhobenen Daten werden an die Bundesgeschäftsstelle Qualitäts-
sicherung (BQS) zur Auswertung weitergegeben | 
www.bqs-online.com
Die LQS Brandenburg veranstaltete die Brandenburgische Perinatalkonferenz
Heidi Peters, DBfK Nordost e.V., vertrat den LPR bei der 7. Brandenburgischen 
Perinatalkonferenz. am 11. Oktober 2008 in Potsdam. Sie berichtete, dass in der 
Brandenburger Bevölkerung ein Viertel über 65 Jahre alt sei. Die demografische 
Entwicklung sei gekennzeichnet durch Wanderbewegung, alternde Bevölkerung, 
weniger Geburten und weniger Kinder in der Pädiatrie. Über alle Fachgebiete sei ein 
Bettenabbau von 40 % bei gleichzeitiger Fallsteigerung um 33 % zu verzeichnen.

Sitzung der Landespflegeräte (LPR) und des Deutschen Pflegerats e.V. (DPR)
Am 23. Januar und am 28. August 2008 fanden gemeinsame Sitzungen der 
Landespflegeräte mit dem Deutschen Pflegerat statt. Vertreter des LPR Berlin-
Brandenburg und des LPR Mecklenburg-Vorpommern nahmen teil. Auf der 
Tagesordnung standen das vom DPR in Auftrag gegebene Igl-Gutachten (siehe bei 
Veranstaltungsberichten), die Berufsordnungen und die Zukunft der Freiwilligen 
Registrierung mit den Themen Berufsregister und Heilberufeausweis. Prominente 
Themen waren auch die Demonstration zur Rettung der Krankenhäuser und der 
Pflegegipfel. 

Freiwillige Registrierung für beruflich Pflegende
Daniel Thyroke, Referent, erfüllte neben der Zuständigkeit für Mitgliederan-
gelegenheiten, pflegefachliche und berufspolitische Fragen auf Landesebene auch 
kommissarische geschäftsführende Aufgaben im Bereich „Freiwillige Registrierung 
für beruflich Pflegende“. In dieser Funktion machte er Öffentlichkeitsarbeit und stellte 
die Registrierung in unterschiedlichen Zusammenhängen vor. 
Nach dem Umzug der Registrierungsstelle begleitete er ab 1. Juni 2008 den Start am 
neuen Standort. Der Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem DPR endete zum 
31.12.2008. Die Freiwillige Registrierung wird nun als GmbH weitergeführt. 

Ab 1.1.2009 gelten diese Kontaktdaten
Freiwillige Registrierung für beruflich Pflegende
Unabhängige Registrierungsstelle
Salzufer 6, 10587 Berlin
Fon  030/ 39 06 38 83 Fax  030/ 39 48 01 13
info@regbp.de
www.regbp.de

2. Pflege in der Regierung vertreten

Pflegegipfel im Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
Bundesministerin Ulla Schmidt berief zum 10. September 2008 den ersten Pflege-
gipfel ein. Das Ministerium band die "Auszubildendenorganisation" AG Junge Pflege 
mit ein, denn es war Konsens, dass der Arbeit der Pflegenden mehr Beachtung 
zukommen muss. Nikolai Rosenbusch, Ansprechpartner der AG und Vorstands-
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mitglied, folgte der Einladung. Weitere Anwesende waren Vertreter des Deutschen 
Pflegerates sowie Vertreter der Krankenkassen, der Deutschen Krankenhaus-
gesellschaft, der Gewerkschaft ver.di und der Bundesärztekammer. Es wurde 
beschlossen, die Arbeit in drei Arbeitsgruppen (AG) fortzuführen. Als Arbeitsauftrag 
für die AG 2 wurde festgelegt: „Handlungsempfehlungen zur Unterstützung eines 
sachgerechten Personaleinsatzes der Pflege im Krankenhaus“.

Pflegegipfel im Gesundheitsministerium

AG 2 des Pflegegipfels im BMG
Nikolai Rosenbusch berichtete von der Sitzung der ad hoc Arbeitsgruppe des BMG-
Pflegegipfels am 26. November, in der er und Susi Kämpfe, DBfK-AG Junge Pflege, 
mitarbeiten. Beteiligt waren Vertreter aus DPR, Private Universität Witten/Herdecke, 
ver.di, DKG, BÄK, IneK, VKD und GKV-SV1. Ziel der zweiten Sitzung am 
26. November 2008 war es, Handlungsempfehlungen zur Unterstützung eines sach-
gerechten Personaleinsatzes der Pflege im Krankenhaus zu entwickeln. Dabei 
sollten Möglichkeiten zur Abbildung der Pflegeleistungen (also des vorherrschenden 
Pflegeaufwands), mit entsprechenden Qualitätskriterien, entwickelt werden. In einem 
weiteren Treffen ging es um die interne Struktursicherung. 
Die Ergebnisse der Arbeit wird das Bundesministerium im Rahmen der Bericht-
erstattung vom 2. Pflegegipfel veröffentlichen, der im April 2009 stattfinden soll. 

Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung (PfWG)
Das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz ist die Reform der Pflegeversicherung (SGB 
XI). Das Gesetz wurde am 14. März 2008 im Bundestag verabschiedet und trat am 
01. Juli 2008 in Kraft. Der DBfK informierte ausführlich in Die Schwester/ Der Pfleger 
05| 2008, S. 442. Eine Übersicht zu den Änderungen (18 S.) stellte der DBfK ins 
Internet: www.dbfk.de/download/Uebersicht_PfWG_2008-07-03_final.pdf
Zu den Neuerungen des PfWG gehören die Einrichtung von Pflegestützpunkten 
nach § 92c und die erweiterte Pflegeberatung nach § 7a. Die Einrichtung von Stütz-
punkten ist ins Ermessen der einzelnen Bundesländer gestellt. 
Im Sinne einer zentralen Anlaufstelle gehört zu den Aufgaben: Beratung, Vermittlung 
und Koordinierung von pflegerischen, medizinischen und sozialen Hilfs- und Unter-

1 ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft), DKG (Deutsche Krankenhausgesellschaft 
e.V.), BÄK Bundesärztekammer), IneK (Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus), VKD 
(Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V.) und GKV-SV (Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen) 




































































